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Amtsblatt der Stadt Königsberg i.Bay. mit ihren Stadtteilen 

Herausgeber: Stadtverwaltung Königsberg i.Bay. Nr. 05/2020 vom 27.02.2020   

Öffentliche Sitzungen der  
Stadt Königsberg i.Bay. 

 

Die nächste Bauausschuss-Sitzung findet am 
 

 Dienstag, 10.03.2020 
ab 16:00 Uhr 

 

im kleinen Sitzungszimmer des Rathauses in Königs-
berg statt. 
Unterlagen für die Sitzung bis spätestens Donnerstag, 
05.03.2020 vorlegen. 

 

 

Die nächste öffentliche Stadtratssitzung findet am 
 

Dienstag, 31.03.2020 
ab 19:00 Uhr 

 

im Rathaus der Stadt Königsberg statt. 

 
 

Stellenausschreibung 
 

Die Stadt Königsberg i.Bay. stellt zum 01.09.2020 ei-
nen Auszubildenden für den  
Ausbildungsberuf Verwaltungsangestellter (m/w/d), 
Fachrichtung Kommunalverwaltung, ein. 
 
Anforderungen: 

- Mittlere Reife oder gleichwertiger Bildungsab-
schluss 

- Notendurchschnitt mindestens 2,5 

- Noten in Deutsch und Mathematik mindestens 2 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 
20.03.2020 an die Stadt Königsberg i.Bay., Markt-
platz 7, 97486 Königsberg i.Bay., oder per Mail an 
info@koenigsberg.de  
 

Fragen zur Ausbildung beantworten Ihnen gerne 
Hauptamtsleiter Johannes Mücke,  
Tel. Nr. 09525/9222-14 und  
Kämmerin Gabriele Blank Henk,  
Tel. Nr. 09525/9222-13. 
 
Stadt Königsberg i.Bay. Erster Bürgermeister 
Marktplatz 7 Claus Bittenbrünn 
97486 Königsberg. 
 
 
 

Bebauungsplan Photovoltailanlage Hel-
lingen III – Auslegung der Planunterlagen 
 

Der Stadtrat der Stadt Königsberg i.Bay. hat in der Sit-
zung vom 18.02.2020 die Entwurfsplanung zum vor-
habensbezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet 
Photovoltaik – Hellingen III“ mit 1. Änderung des Be-
bauungsplans „Sondergebiet Photovoltaik – Hellingen 
II“ und die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 
1 BauGB beschlossen. 
Die Planung betrifft die Grundstücke Fl.Nr. 629, 627/3 
und 627/4 sowie Teilbereiche der Fl.Nr. 628 und 627/2 
der Gemarkung Hellingen.  
Der Entwurf des Bebauungsplans mit den Textlichen 
Festsetzungen, der Grünordnungsplanung und den 
Begründungen liegt ab dem  
09.03.2020 bis einschließlich 14.04.2020 
zu jedermanns Einsichtnahme in Zimmer 22 der Stadt-
verwaltung Königsberg, Marktplatz 7, 97486 Königs-
berg i.Bay. (Herr Mücke) während der allgemeinen 
Dienststunden aus. 
Während der Auslegung besteht die Möglichkeit Äu-
ßerungen und Einwendungen oder Bedenken schrift-
lich oder zur Niederschrift vorzubringen. Nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen können im weite-
ren Verfahren unberücksichtigt bleiben. 
Die Unterlagen können während der Frist auch auf der 
Homepage der Stadt unter https://www.koenigs-
berg.de/mitteilungen eingesehen werden. 
 

Hinweis zur Erhebung der Hundesteuer 
 

Die Hundehalter in der Stadt Königsberg i.Bay. sind 
verpflichtet zum 01.05. die Hundesteuer gemäß der 
gültigen Satzung zu leisten. 
Soweit keine Einzugsermächtigung erteilt wurde sind 
die Hundehalter selbst für die Zahlung verantwortlich. 
 
In der Satzung ist für den ersten Hund grundsätzlich 
eine Steuer von 40 € festgelegt, diese vermindert sich 
für die Haltung von Hunden in sogenannten Weilern 
(Stadtteile unter 300 Einwohnern) auf 20 €. 
Durch die Änderungen bei den Einwohnerzahlen er-
geben sich Änderungen für die Bürger in Holzhausen 
(bisher 40 €, für 2020 nun 20,- €) und in Hellingen (bis-
her 20,- € und künftig 40,- €). 
Die betroffenen Hundehalter in Holzhausen und Hel-
lingen erhalten jeweils einen geänderten Bescheid. 
Für weitere Auskünfte kann Frau Silke Kühnl, Tel. 
09525-9222-12 angesprochen werden. 
 

Königsberger 

Nachrichten 

mailto:info@koenigsberg.de
https://www.koenigsberg.de/mitteilungen
https://www.koenigsberg.de/mitteilungen
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Sprechtag der 
Rentenversicherung in der  

Verwaltungsgemeinschaft Hofheim i.UFr. 
 

Bei den Sprechtagen können Versicherte über eine 
Datenleitung direkt Einblick in ihr Versicherungskonto 
im Zentralrechner nehmen. Um unzumutbar lange 
Wartezeiten zu vermeiden und den Bürgern eine um-
fassende Beratung zu ermöglichen, ist es notwendig, 
einen Termin zu vereinbaren (Tel. 09523/9229-24). 
Zur Beratung müssen Ausweispapiere und Versiche-
rungsnummer vorgelegt werden. Bei Auskunft für ei-
nen Dritten wird eine Vollmacht benötigt. 
 
 

 
 

Kontakt und Infos im Vorfeld der Spieletage: 
Kreisjugendring Haßberge 
Tel. Nr. 09521/951685, E-Mail: spieletage@kjr-has.de 
www.kjr-has.de 
 
während der Spieletage: 
Tel. Nr. 0173/8642059 
 
Veranstaltungsort: 
Doppelturnhalle an Grund- und Mittelschule 
Johannisstr. 32, 97461 Hofheim i.UFr. 
 
Veranstalter: 
Kreisjugendring Haßberge  
und die Stadt Hofheim i.UFr. 
 
 
 
 
 
 

Informationsveranstaltung zum Übertritt 
 
Am Donnerstag, den 19. März 2020 ab 17.00 Uhr la-
den wir Sie, liebe Eltern, gemeinsam mit Ihrem Kind 
herzlich zu unserem Info-Abend an die Realschule 
Hofheim ein. 
Neben wichtigen Informationen zum Übertritt und der 
Ausbildungsrichtung, können Sie sich bei einer Füh-
rung durch unser neugestaltetes Schulgebäude einen 
Eindruck verschaffen, in welchem innovativem Umfeld 
wir Ihr Kind weiterbilden werden. 
Bei verschiedenen Aktionen unserer Fachschaften 
lernen Sie unsere Lehrer kennen und bekommen ei-
nen Einblick in deren moderne und motivierende Un-
terrichtsmethoden. Mit einem abwechslungsreichen 
Spieleprogramm werden die Schultutoren Ihr Kind von 
uns überzeugen. 

Außerdem freut sich unsere Schülerfirma Curio`s-
Company auf Ihren Besuch, denn sie sorgt dafür, dass 
der kleine Hunger nicht zu groß wird. 
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind! 
Anmelden können Sie Ihr Kind vom  
11. bis 15. Mai 2020: 
 
Montag: 11.05.2020 von 8.30 -12.00 Uhr und 

13.30 - 17.30 Uhr 
 

Dienstag: 12.05.2020 von 8.30 – 12.00 Uhr und 
13.30 -16.00 Uhr 

 

Mittwoch:  13.05.2020 von 8.30 -12.00 Uhr und 
13.30 - 16.00 Uhr 

 

Donnerstag: 14.05.2020 von 8.30 – 12.00 Uhr und 
13.30 - 16.00 Uhr 

 
Freitag: 15.05.2020 von 8.30 – 12.00 
 
Der Probeunterricht findet am 19., 20., und 22. Mai 
2020 jeweils um 8.00 Uhr statt. 
Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage: 
www.realschule-hofheim.de oder scannen Sie unse-
ren QR-Code: 

 

Es grüßt Sie herzlich 

Schulleitung und Team der Jacob-Curio-Realschule 
Hofheim 
 
 

Vollzug der Landschaftspflegerichtlinien; 
Öffentliche Bekanntmachung der im Jahr 

2020 geplanten Landschaftspflegemaßnah-
men des Landkreises Haßberge innerhalb 

der Grenzen der Stadt Königsberg. 
 

Der Landkreis Haßberge plant, abhängig von ausrei-
chender Finanzausstattung und positiver Fördervo-
raussetzungen, in den angeführten Gemarkungen und 
auf folgenden Fl.-Nrn. oder Teilen dieser Fl.-Nrn. 
Landschaftspflegemaßnahmen durchzuführen: 
 

Gemarkung Fl.-Nrn. 

Junkersdorf 
(Königsberg) 731 732 733 737 753 

 758 799  
  

Königsberg 412 421 591 595 1226 

 1227 1410    
  

Köslau 192     
  

Unfinden 275 804 868   
Es wird darauf hingewiesen, dass für die Pflegeflä-
chen nach Durchführung der geplanten Maßnahmen 
keine Förderungen aus anderen Förderprogrammen 
(z. B. Waldprogramme der Forstverwaltung oder Ge-
wässerprogramme der Wasserwirtschaft) und keine 
Zahlungen für Agrarumwelt- und Ausgleichsmaßnah-

mailto:spieletage@kjr-has.de
http://www.kjr-has.de/
http://www.realschule-hofheim.de/
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men und konjunkturelle Stilllegung durch die Landwirt-
schaftsämter in Anspruch genommen werden können. 
Für diese Zweckbindung wird eine Frist von 5 Jahren 
festgesetzt. 
 
Soweit die Nutzung des Vertragsnaturschutzpro-
gramms im Anschluss an die Landschaftspflegemaß-
nahme möglich ist, sollte dieses in Anspruch genom-
men werden.  
 
Eigentümer der o. g. Grundstücke, die nicht mit Land-
schaftspflegemaßnahmen auf ihren Grundstücken 
einverstanden sind, müssen bis spätestens 2 Wochen 
nach Veröffentlichung beim Landratsamt Haßberge 
(Herrn Haubensack Tel 09521/27-148) Einspruch er-
heben. 
 
Haßfurt, 20.02.2020 
Landratsamt Haßberge 
 
Müller 
 
 

Bauhofmitarbeiter in der Allianz Main & Haß-
berge absolvieren Motorsägekurs für Fortge-
schrittene  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Matthias Schmitt 

 
Für die Mitarbeiter der kommunalen Bauhöfe von 
Gädheim, Theres, Wonfurt, Haßfurt und Königsberg 
hat die Allianz Main & Haßberge im Januar und Feb-
ruar 2020 Motorsägekurse für Fortgeschrittene orga-
nisiert. Im theoretischen Teil der Schulung erklärte 
Wolfgang Handwerk, staatl. geprüfter Forsttechniker 
und SVLFG zertifizierter Ausbilder, den Schulungsteil-
nehmern u.a. die Anforderungen aus Unfallverhü-
tungsvorschriften, die wesentlichen Aspekte der Ar-
beitssicherheit sowie die verschiedenen Schnitttechni-
ken in Baumkronen. Bei den anschließenden Praxis-
übungen ging es dann für die insgesamt 16 Bauhof-
mitarbeiter hoch hinaus: Auf dem Schulungspro-
gramm stand nämlich die Arbeit mit Motorsägen in Ar-
beitskörben von Hubarbeitsbühnen, welche gleich in 
der Praxis geübt wurde. Motorkettensägen kommen 
bei Fäll- und Baumpflegearbeiten der kommunalen 
Bauhöfe immer wieder zum Einsatz, oftmals bedarf es 
dabei auch der Verwendung einer Arbeitsbühne. Da-
mit es dabei nicht zu Unfällen kommt, dürfen nur spe-

ziell geschulte Personen diese Tätigkeiten vorneh-
men. Alle 16 Teilnehmer haben die Schulung erfolg-
reich bestanden und besitzen nun die Fachkunde zur 
Bedienung von Arbeitsbühnen und zur Durchführung 
von Motorsägearbeiten in Arbeitskörben. 

 
 
 
 
 

Regionalbudget – neue Fördermöglich-

keiten für Kleinprojekte 

in der Allianz Main & Haßberge 

Die Allianz Main & Haßberge hat sich erfolgreich 
um ein Regionalbudget beworben, welches vom 
Amt für Ländliche Entwicklung gefördert wird. Mit 
insgesamt 100.000 Euro können in der Allianz 
Main & Haßberge im Jahr 2020 nun erstmals Klein-
projekte gefördert werden. Förderanfragen kön-
nen ab sofort gestellt werden. 
 
Mit dem Regionalbudget können Kleinprojekte (=Pro-
jekte, deren förderfähige Gesamtausgaben 20.000 
Euro netto nicht übersteigen) durchgeführt werden, 
die der Umsetzung des Entwicklungskonzepts der ILE 
„Allianz Main & Haßberge“ dienen und mit deren 
Durchführung noch nicht begonnen wurde. Mithilfe 
des Regionalbudgets wird die Unterstützung einer en-
gagierten, aktiven ländlichen Entwicklung sowie die 
Stärkung der regionalen Identität in den 5 Allianzkom-
munen Gädheim, Theres, Wonfurt, Haßfurt und Kö-
nigsberg i.Bay. angestrebt. 
 
Gegenstand der Förderung 
Gefördert werden können Kleinprojekte, die den 
Zweck verfolgen, die ländlichen Räume als Lebens-, 
Arbeits-, Erholungs- und Naturräume zu sichern und 
weiterzuentwickeln, unter Berücksichtigung der Ziele 
gleichwertiger Lebensverhältnisse einschließlich der 
erreichbaren Grundversorgung, attraktiver und leben-
diger Ortskerne und der Behebung von Gebäudeleer-
ständen, der Ziele und Erfordernisse der Raumord-
nung und Landesplanung, der Belange des Natur-, 
Umwelt- und Klimaschutzes, der Reduzierung der Flä-
cheninanspruchnahme, der demografischen Entwick-
lung sowie der Digitalisierung. 
 
Förderfähig sind z. B. Kleinprojekte zur Unterstützung 
des bürgerschaftlichen Engagements, Begleitung von 
Veränderungsprozessen auf örtlicher Ebene, Kommu-
nikation und Öffentlichkeitsarbeit, Verbesserung der 
Lebensverhältnisse der ländlichen Bevölkerung, Um-
setzung von dem ländlichen Charakter angepassten 
Infrastrukturmaßnahmen, Sicherung und Verbesse-
rung der Grundversorgung der ländlichen Bevölke-
rung. 
Förderhöhe 
Die Zuwendung wird als Zuschuss im Wege der An-
teilfinanzierung gewährt. Die tatsächlich entstandenen 
Nettoausgaben (Bruttokosten abzgl. Umsatzsteuer, 
Skonti, Boni und Rabatte) werden mit bis zu 80% be-
zuschusst, maximal jedoch mit 10.000 Euro und unter 
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Berücksichtigung der im Falle der Auswahl im privat-
rechtlichen Vertrag festgelegten maximalen Zuwen-
dung. Kleinprojekte mit einem Zuwendungsbedarf un-
ter 500 Euro werden nicht gefördert. Die gleichzeitige 
Inanspruchnahme von Zuwendungen aus anderen 
Förderprogrammen ist zulässig, soweit dies dort nicht 
ausgeschlossen ist. Eine zusätzliche Förderung über 
die FinR-LE oder die Dorferneuerungsrichtlinien zum 
Vollzug des Bayerischen Dorfentwicklungsprogramms 
(DorfR) ist nicht erlaubt. Ein Anspruch auf Gewährung 
einer Zuwendung besteht nicht. Bei Vorhaben zur För-
derung von wirtschaftlichen Tätigkeiten sind die Best-
immungen der EU-Verordnung Nr. 1407/2013 vom 
18.12.2013 (De-minimis-Beihilfe Gewerbe) zu beach-
ten. 
 

Wer kann eine Förderanfrage stellen? 
Projektanträge können von juristischen Personen des 
öffentlichen und privaten Rechts sowie von natürli-
chen Personen und Personengesellschaften einge-
reicht werden. 
 

Was gilt es zu beachten? 
Förderanfragen müssen bis spätestens 30.03.2020 
bei der zuständigen Stelle, der Verwaltungsgemein-
schaft Theres, eingereicht sein. Nehmen Sie bitte bei 
konkreten Projektideen zunächst Kontakt mit dem Ma-
nagement der Allianz Main & Haßberge auf:  
Marlene Huschik, Tel: 09521/9234-26,  
E-Mail: info@mainundhassberge.de, oder mit Herrn 
Bgm. Bittenbrünn in der Stadt Königsberg i.Bay. Wei-
tere Informationen sowie das erforderliche Antragsfor-
mular finden Sie online unter www.mainundhass-
berge.de oder im Förderwegweiser des StMELF unter 
www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser. Wichtig: 
Das Kleinprojekt muss bis zum 01.10.2020 fertigge-
stellt und vollständig abgerechnet sein. Ein Durchfüh-
rungsbeleg inklusive der Rechnungsbelege muss der 
verantwortlichen Stelle (Verwaltungsgemeinschaft 
Theres) bis zum 01.10.2020 vorgelegt werden. 
 
 

Veranstaltungen 
März 
Sonntag –  
Sonntag 

01.03.- 
22.03 

Ausstellung – Arbeitskreis 
„Heimat und Geschichte“ 
(Marienstr. 14) – Hellin-
gen blättert in seiner Ge-
schichte 

Mittwoch 11.03. BRK-Seniorennachmittag 
(Rudolf-Mett-Halle) um 
15:00 Uhr 

Donnertag 12.03. VdK-Treff im Café Eiring 
um 19:00 Uhr 

Samstag 14.03. Benefizkonzert - Haß-
berghalle in Altershausen 
„Pfeffer Salz & Sahne“ 
Beginn 19:00 Uhr  

Donners-
tag 

19.03. Geistliche Kirchenführung 
in der Passionszeit, Be-
ginn: 19:00 Uhr  
Eingang Marienkirche– 
Führung auf Spendenba-
sis 

Freitag 20.03. Foto- und Film-Vortrag  
Eine Entdeckungsreise 
von Kuala Lumpur in die 
Regenwälder Borneos 
von Folke Berg-
mannr,19:30 in der Aula 
der Grundschule Königs-
berg – Eintritt: 5 € 

Samstag 21.03. 20. Abend der Blasmusik 
Blaskapelle Hofstetten – 
Rudolf-Mett-Halle 

Samstag 21.03. Frühlingsmärktchen auf 
dem Schloßberg 

April 
Montag 06.04. „Künsberger Pflasterspiel“ 

Mischung aus Stadtfüh-
rung und buntem Schau-
spiel – Preis 5,00 €/Er-
wachsene, 3,00 €/Kind., 
19:00 Uhr 

Mittwoch 08.04. BRK-Seniorennachmittag 
(Rudolf-Mett-Halle) um 
15:00 Uhr 

Donners-
tag 

09.04. Taubenmarkt in Köslau – 
Beginn: 18:00 Uhr 

Sonntag 12.04. Königsberg Ostermarkt 
(KING) 

Donners-
tag 

17.04. „Künsberger Pflasterspiel“ 
– Eine Mischung aus his-
torischer Stadtführung 
und buntem Schauspiel, 
Beginn: 20:00 Uhr, An-
meldung erforderlich bei 
Karin Rosenbaum, Tel. 
Nr. 0151/22623084 oder 
pflasterspiel@gmail.com 
Erwachsene 5,00 €, Kin-
der 3,00 € 

Sonntag 19.04 Öffentliche Stadtführung, t 
ca. 1 Std.,  
Beginn 14:30 Uhr, Treff-
punkt auf dem Marktplatz 
in Königsberg i. Bay. 

Freitag 24.04. 1. FC Hellingen – 
Schlachtschüssel am 
Kirchweihfreitag im Sport-
heim  

Samstag 25.04. 1. FC Hellingen, - 5. 
Sankt Georgs Lauf – 
Liedenberg Sportgelände 

Samstag 25.04. Händel-Messias Teil 2 
und 3, Konzert mit Kanto-
rei Hassberge, Orchester 
Würzburg, Leitung 
Matthias Göttemann in 
der Marienkirche Beginn: 
20:00 Uhr 

Sonntag 26.04. Öffentliche Stadtführung, 
die Führung dauert ca. 1 
Std., 
Beginn 14:30 Uhr, Treff-
punkt auf dem Marktplatz 
in Königsberg i. Bay. 
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